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1. Ziel und Zweck der Planung: 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist im Bereich der Mündung 
des Fulgenbaches ostseeseitig das Sondergebiet Nr. 8 als Fläche für den Segel- und Sport- 
boothafen festgesetzt. Landseitig ist zu diesem Hafengebiet das Sondergebiet Nr. 1 festgesetzt 
(siehe Zeichnung neben Teil B). 
Ziel und Zweck der Planung ist es, die landseitigen Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan - der 
seit dem 13. 10. 1998 in Kraft ist - als vorbereitenden Bauleitplan in einen verbindlichen Bauleitplan 
umzusetzen.  
Während der Bebauungsplan-Erarbeitung wurden günstigere Lösungen für die Erhaltung von 
Grünflächen am Fulgenbach und separate öffentliche Pkw-Stellflächen südlich der Waldfläche 
geschaffen. Die im Landschaftsschutzgebiet ĂK¿hlungñ liegende ºffentliche Parkflªche ist im erneut 
geänderten Flächennutzungsplan dargestellt. Sie wird aus dem Landschaftsschutzgebiet nicht 
herausgenommen. 
 
Im Bereich der Mündung des Fulgenbachs ist eine molenumschlossene Hafenanlage entstanden. 
Die Stadtverwaltung ist daran interessiert, dass sich landseitig am neuen Hafen hafenspezifische 
Gewerbetriebe und Dienstleistungen ansiedeln. Von dem Segel- und Sportboothafen mit 400 
Liegeplätzen sollen weitere Impulse für die touristische Entwicklung des Ostseebades 
Kühlungsborn ausgehen und das vorhandene Angebot für Freizeit, Sport und Tourismus erweitert 
werden. Der Hafen stellt für die touristische Infrastruktur einen besonderen Schwerpunkt dar. Mit 
dem Bootshafen wird die Saison verlängert. Während die Strand- und Badesaison von Mitte Mai 
bis Ende August reicht, erstreckt sich die Wassersportsaison von Anfang April bis Ende 
September. Neben der Nutzung des Hafens von Wassersportlern ist die Bereitstellung von 
Liegeplätzen für Angler und Fischer sowie das Anlegen von Fahrgastschiffen zu gewährleisten.  
Die ehemalige nicht hochwassersichere Düne im Bereich der Fulgenbachniederung wurde als 
Sturmflutschutzanlage ausgebaut, damit wird der Schutz der unmittelbar landseitig angrenzenden 
hafenbezogenen Bebauung sowie der Fulgenbachniederung gewährleistet.  
Der Fulgenbachauslauf wurde mit der Regel der Technik angepassten Absperrsicherungsein- 
richtungen ausgestattet.  
 
Der Bebauungsplan dient einer geordneten städtebaulichen Entwicklung bei sparsamstem 
Bodenverbrauch und optimaler Einfügung in das sensible Ortsrandgebiet. 
 
Das Bootshafengelände ist in seinem Standort abhängig vom Standort des Hafenbeckens.  
Das Hafenbecken wurde durch vorlaufende Untersuchungen und Planungen in seiner Lage, Größe 
und Form bestimmt. Die landseitigen Planungen berücksichtigen die seeseitigen Vorgaben.  
 
Der seeseitige Bau der Molen und des Hafenbeckens erfolgte auf der Grundlage wasserrechtlicher 
Bestimmungen.  
 
Mit dem Bau des Hafens in Kühlungsborn wird eine Lücke im Netz der an der Außenküste der 
Ostsee bestehenden Bootshäfen geschlossen und damit die Voraussetzung für Sport und 
Tourismus in der Region verbessert.  
 
Im Hafen werden Anlegemöglichkeiten und Liegeplätze geschaffen für: 
- Boote und Jachten aller Größen 
- Passagierschifffahrt / Weiße Flotte 
- Wasserschutzpolizei 
- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
- Fischerei. 
 
Durch den Plangeltungsbereich (PGB) fließt der Fulgenbach. Östlich vom Fulgenbach sollen 
Hafenvorgelände und alle baulichen Anlagen zum Hafen entstehen. Westlich vom Fulgenbach 
sollen maximal 125 Ferienwohnungen entstehen.  
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Zum Vorhaben wurde durch das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Meck-
lenburg/Rostock eine raumordnerische Abwägung vorgenommen. In der Zusammenfassung heißt 
es: 
ĂEin wesentlicher Aspekt bei der raumordnerischen Bewertung war die Standortfindung f¿r einen 
derartigen Hafen. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem gewählten Standort 
um die Variante mit dem vertretbarsten Eingriff in Natur und Landschaft, insbesondere im Hinblick 
auf küstendynamische Verhältnisse, Küstenschutz und Verlust der Küste handelt und Alternativen 
in der Umgebung nicht vorhanden sind.ñ 
Für die Gesamtabwägung waren darüber hinaus folgende positive Aspekte des Panvorhabens 
entscheidend: 
 
- die Stärkung der Attraktivität der Stadt Kühlungsborn als Unterzentrum und als Fremden- 

verkehrsschwerpunktort, 
 
- die Bedeutung des Yachthafens mit seinen landseitigen Anlagen als wesentliche Säule in der 

touristischen Entwicklung Kühlungsborns und darüber hinaus, 
 
- der Ausbau der notwendigen Freizeitinfrastruktur mit besonderer Zielrichtung auf einen 

saisonabhängigen Tourismus gegenüber dem klassischen Strand- und Badetourismus, 
 
- der Beitrag zur Schließung der Ausstattungsdefizite im Hafennetz der Außenküste und damit 

die Erschließung eines attraktiven Segelreviers in Mecklenburg-Vorpommern. Die Entwicklung 
des Wassersports als bedeutendes Freizeitangebot, 

 
- die Schaffung besserer Bedingungen für den Segelsport, die Fischerei und Bäderschifffahrt zur 

Deckung des örtlichen und überörtlichen Bedarfes, 
 
- die Förderung sport- und erlebnisorientierter Urlaubsformen und -aktivitäten, 
 
- die in Folge des Vorhabens zu erwartenden positiven Synergieeffekte in verschiedenen Be-

reichen der Wirtschaft, wie im Dienstleistungs-, Handwerks- und Versorgungssektor mit orts- 
bzw. regionsansässigen Betrieben, 

 
- Die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch das Vorhaben direkt und indirekt als 
Folge der ĂSynergieeffekteñ. 

 
Die Landesplanerische Beurteilung stellt abschließend fest: 
 

ĂZusammenfassend wird davon ausgegangen, dass das Planvorhaben in seiner Komplexitªt und 
bei Beachtung der o.g. Maßgabe eine wesentliche Komponente zur Stärkung der Wirtschaftskraft 
allgemein, aber insbesondere des Fremdenverkehrs darstellt. Das Plankonzept wird somit als 
bedeutender Beitrag zur Schließung der zur Zeit noch zu verzeichnenden Lücken im touristischen 
Angebot, insbesondere im maritimen Bereich, betrachtet. Es ist eines der größten touristischen 
Projekte im Ostseebad Kühlungsborn, von dem neben den Auswirkungen auf die verschiedensten 
örtlichen Bereiche auch Impulse auf das unmittelbare Umland, die Region und darüber hinaus 
erwartet werden. Es ist damit zu rechnen, dass das Vorhaben in seiner Gesamtheit in Verbindung 
mit weiteren Freizeiteinrichtungen mit dazu beiträgt, die Stadt Kühlungsborn nicht nur als Badeort, 
sondern auch für den Städtetourismus allgemein interessanter zu machen.ñ 

 
Ursprünglich bestand das Ziel, dem Bootshafen eine Bootswerft zuzuordnen. Dieses Ziel besteht 
nicht mehr. Mit dem Verzicht auf die Bootswerft werden Grundzüge der Planung berührt. Die 
Umweltauswirkungen sind insgesamt geringer.  
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2. Planungsrechtliche Grundlagen: 
 
Das BauGB gilt in seiner zuletzt durch das Artikelgesetz vom 27. Juli 2001 geänderten Fassung. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wurde am 26. 04. 1998 genehmigt 
und ist seit 13. 10. 1998 in Kraft. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes betrifft den 
Plangeltungsbereich nicht. 

 
Der Bebauungsplan wurde aus der 2. Änderung des Flächennutzungsplans entwickelt. In der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplans sind die inkommunalisierte Wasserfläche und der Parkplatz 
im Landschaftsgebiet ĂK¿hlungñ so wie im Bebauungsplan dargestellt. Im Flªchennutzungsplan der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist auch der Auffangparkplatz an der Doberaner Straße enthalten, 
siehe Anlage zur Begründung der B-Plan-Satzung. Hier besteht also nur Handlungsbedarf für die 
ParkplatzvergrºÇerung in Richtung Innenstadt. Am Bebauungsplan Nr. 24 ĂAuffangparkplatz und 
Festwieseñ wird weitergearbeitet. 
Der derzeitige Planungsstand ist in der Anlage zur Begründung der B-Plan-Satzung dargestellt. 
 
Das Planverfahren zum Bebauungsplan wurde durch den Aufstellungsbeschluss vom 10. 06. 1999 
eingeleitet. Die B-Plan-Satzung wurde am 29. 03. 2001 durch das Ministerium für Arbeit und Bau 
Mecklenburg-Vorpommern genehmigt.  
Die Planungsziele wurden geändert, folglich wurde eine 2. Fassung zum Bebauungsplan 
erarbeitet.  
 
Zur 2. Fassung des Bebauungsplanes wurde am 07. 11. 2002 durch die Stadtvertreter-
versammlung der Satzungsbeschluss gefasst. Die 2. Fassung wurde jedoch nicht zur 
Genehmigung eingereicht.  
 
Am 20. 03. 2003 hat die Stadtvertreterversammlung die nochmalige Veränderung des Straßen- 
und Wegenetzes und folglich der Bau- und Grünflächen beschlossen. Damit werden Grundzüge 
der Planung berührt, das Verfahren beginnt erneut mit dem Entwurf zur 3. Fassung des 
Bebauungsplanes. 
Die Genehmigung der 1. Fassung der B-Plan-Satzung war mit zwei Maßgaben und einer Auflage 
verbunden. Sie wurden in der 2. und 3. Fassung beachtet. 
Die 1. Maßgabe bezog sich auf die Verkaufsraumfläche. Die textliche Festsetzung wurde neu 
gefasst. Die satzungsrechtliche Bestimmtheit wurde durch folgende Festsetzungen erreicht: 
1.5 Im Baufeld 4 der Planzeichnung sind nur Nutzungen zulässig, die sich ausschließlich am  
      Bedarf für den Fremdenverkehr und den Hafen orientieren: 
      - maritime Dienstleistungen, 
      - kleinteiliger Einzelhandel, maximal drei selbständige Verkaufseinrichtungen mit je maximal  
        200 m² Verkaufsraumfläche, 
      - maximal drei Schank- und Speisewirtschaften mit je maximal 100 Plätzen. 
 
Die 2. Maßgabe ist hinfällig, da die Nebenzeichnung nicht mehr verwendet wird.  Die 
Festsetzungen je Baufeld ï auch zum Immissionsschutz ï sind jetzt in einer Tabelle enthalten. 
 
Die Auflage bezog sich auf den Waldabstand. Die Ausnahmegenehmigung zum geringeren 
Waldabstand durch die Forstbehörde liegt vor und wird der Verfahrensakte beigegeben. 
 
Zum Bebauungsplan wurde eine integrierte Grünordnung erarbeitet, ein Umweltbericht ist nicht 
erforderlich. 
 
Für die Hafenanlage im Seewasserbereich wurde kein B-Planverfahren durchgeführt.  
Für die Hafenanlage im Seewasserbereich ist eine Inkommunalisierung durchgeführt worden, um 
die Stadt in die Lage zu versetzen, ĂHoheitliche Aufgabenñ sowie Gemeindesatzungsrecht aus¿ben 
zu können. 
Für die baulichen Anlagen auf der Wasserfläche wurde eine wasserrechtliche Genehmigung gem. 
§ 86 ff LWaG M-V und eine schifffahrtspolizeiliche Genehmigung gem. § 31 WAStG erteilt.  
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Da der Hafen eine Liegeplatzkapazität von mehr als 250 Plätzen erreichen soll (geplant sind ca. 
400 Plätze), war außer der B-Planaufstellung für den Landbereich ein Raumordnungsverfahren 
(ROV) für die Gesamtmaßnahme notwendig (Raumordnungsverordnung  - ROV - vom 13. 12. 
1990 / 27. 12. 1993). Am 24. 03. 1999 hat das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres 
Mecklenburg/Rostock entschieden, dass ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist.  
Die Landesplanerische Beurteilung liegt als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens vor.  
 
Der Erlass des Ministeriums für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Oktober 1999 
verlangt für das Vorhaben im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Die Kurverwaltung Kühlungsborn hat das Büro Planung & Ökologie 
Schwerin mit der Erarbeitung der Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zum 
Bebauungsplan und wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren des Yachthafens Kühlungsborn 
beauftragt. Die Landesplanerische Beurteilung (LB) für das Vorhaben Jachthafen Kühlungsborn 
durch das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock vom  
10. 12. 1999 und die Umweltverträglichkeitsstudie bilden die Grundlage des Bebauungsplanes.  
 
Die Maßgaben aus der Landesplanerischen Beurteilung wurden für den Bebauungsplan 
berücksichtigt, das wurde in der genehmigten 1. Fassung zum Bebauungspan Nr. 17 nach-
gewiesen. 
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3. Geltungsbereich und Bestand: 
 
1. Der Plangeltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von rund 7,8 ha und liegt zwischen 

Kühlungsborn-Ost und Fulgen. Der Plangeltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Teile 
der Flurstücke der Gemarkung Kühlungsborn: 

 
Flur 2 (westlicher Teil des Plangeltungsbereiches): 
Flurstücke: 195/2; 195/3; 195/10; 195/11; 195/20; 195/21; 196/1 und 198/1 (Cubanzestraße); 
196/2; 197/1; 198/1, 199/1 halb (Westseite Fulgenbach); 200 
 

Teile der Flurstücke: 194/1 Strand; 195/18 (Immorent);  195/19 (SKAN-TOURS HOTEL); 195/15 
(Promenade) 
 
Flur 4 (östlicher Teil des Plangeltungsbereiches: 
Flurstücke: 5; 7; 8; 11/5 
 
Teile der Flurstücke: 4 halb; 6 halb; 9/1; 9/2; 10/1; 10/2 (Weg); 11/6 (Düne);  
11/4 (Küstenschutzwald); 12 (Strand); 21 (Wasser);  

 
 
2.  Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt: 
 im Norden: Ostsee mit Boots- und Jachthafen (SO 8 des Flächennutzungsplanes), 
 im Osten: Landschaftsschutzgebiet ĂK¿hlungñ mit K¿stenschutzwald / Flªchen f¿r die Land- 
   wirtschaft, 
 im Süden: Trasse der Mecklenburgischen Bªderbahn ĂMolliñ mit anschlieÇendem Land- 
   schaftsschutzgebiet sowie angrenzender Wohnbebauung (SO 4 des Flächen- 
   nutzungsplanes), 
 im Westen: Sondergebiet für Fremdenverkehr (SO 1 des Flächennutzungsplanes) 
   mit Morada Hotels SKAN-TOURS. 
 

3.  Der Plangeltungsbereich wird nahezu diagonal durchschnitten durch den Fulgenbach. Er ist als 
Fließgewässer II. Ordnung dem Wasser- und Bodenverband Hellbach - Conventer Niederung 
Bad Doberan, Sitz Kröpelin, zugeordnet.. Der Fulgenbach ist ein Fischaufstiegsgewässer von 
Wanderfischarten (Forelle, Lachs). Nach § 81 Abs. 1 und 2 Landeswassergesetz (LWaG M-V) 
ist an beiden Seiten des Fulgenbaches ein 7 m breiter Schutzstreifen ab Oberkante Böschung 
nicht bebaubar und wegen der Grabenreinigung dauerhaft gehölzfrei zu belassen.  

 (Ausnahme: Der Fußweg von der Cubanzestraße zur Promenade rückt bis 3 m an die westliche 
Böschung des Fulgenbaches heran.) 

     Die Ausführungsplanung zum Fulgenbach muss Lösungen für ein u.U. notwendig werdendes 
Absatzbecken für Sand und/oder Maßnahmen zur Gefälleregulierung finden. 

 

4.  Im Plangeltungsbereich befinden sich wertvolle Grünbereiche bzw. geschützte Biotope,  
Waldfläche, Einzelbäume, Röhrichtflächen, Grünland, Dünenbepflanzungen. Der Antrag auf 
Befreiung vom Schutz der Biotope wurde am 29. 01. 2001 durch die Untere 
Naturschutzbehörde genehmigt. An der Ostmolenvorfläche werden Waldflächen für die 
Hafenverwaltung (Baufeld 5) beansprucht und im östlich anschließenden LSG Kühlung werden  
Flächen, die unbefestigt als Parkplatz genutzt wurden, für den größeren und geordneten 
Parkplatz gebraucht.  

 

5.  Im Plangeltungsbereich befinden sich folgende hochbauliche Anlagen:  
 - Gebäude zur Strandversorgung mit WC-Anlage (Strandtoilette Nr. 03) und Kleingaststätte 
 - Wohngebäude, Fulgen Nr. 4 
 - Baufeld 2, Baustelle für Ferienwohnungen 
 

6.  Im Plangeltungsbereich befinden sich folgende öffentliche Straßen, Parkplätze und Wege:  
- verlängerte Cubanzestraße von der Kreuzung mit dem Molligleis bis nach Fulgen, 
- von der Cubanzestraße bestehen Zufahrten zum Skantoursgrundstück und zur Promenade, 
- unbefestigte StraÇe ĂFulgenñ 

 - Promenadenweg auf der ĂDeichkroneñ, parallel zur Mittelwasserlinie der Ostsee, 
 - Parkplätze für ca. 200 Pkw am Wald / Strandabgang / Fulgen 
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  7.  Im Plangeltungsbereich sind folgende Hauptleitungen vorhanden: 
 - Hochdruckgasleitung DN 200 St 10-20 m östlich der Cubanzestraße, 
 - Mitteldruckgasleitung DN 100 PE der Stadtwerke Rostock AG in der Cubanzestraße, 
 - Wasserversorgungsleitung DN 250 St von Hinter Bollhagen nach Kühlungsborn-Ost, 
 - Abwasserdruckleitung in der Cubanzestraße, an der Strand-WC-Anlage beginnend. 
 Es sind weitere Anschlussleitungen vorhanden. Alle Hauptleitungen werden in öffentliche 

Bereiche umverlegt. 
 
  8.  Besonderen Emissionen aus Gewerbe und   Straßenverkehr ist  der  Standort  nicht aus- 
   gesetzt. Hafenbetreibung und Kleinbahnbetrieb gelten als Ăwillkommeneñ Vorbelastung. 
 
  9.  Bodendenkmale sind im Mündungsbereich des Fulgenbaches zu erwarten. Im Vorfeld der 

Baumaßnahmen wird durch das Landesamt für Bodendenkmalpflege landes- und seeseitige 
archäologische Prospektion zur Erhebung der entscheidungsrelevanten Daten bezüglich der 
Auswirkungen auf Kulturgüter gefordert.  Bodendenkmale sind nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande Mecklenburg-Vorpommern (GVBl. Land 
Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14. 01. 1998, S. 12 ff DSchG M-V) Sachen sowie Teile 
oder Mehrheiten von Sachen, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, da sie für 
die Geschichte des Menschen bedeutend sind. Sie zeugen u.a. vom menschlichen Leben in 
der Vergangenheit und gestatten Aufschlüsse über die Kultur-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Geistesgeschichte sowie über Lebensverhältnisse und zeitgenössische Umweltbedingungen 
des Menschen in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V).  

 Erdeingriffe jeglicher Art im Bereich von Bodendenkmalen haben deren Veränderung zur 
Folge. Wenn bei Vorhaben der o.g. Art ein Denkmal verändert wird, bedarf es gem. § 7 Abs. 7 
DSchG M-V einer Genehmigung der Veränderung durch die für die Bewilligung des 
Vorhabens zuständige Behörde, die diese wiederum nur im Einvernehmen mit dem 
Landesamt für Bodendenkmalpflege erteilen darf. Das Landesamt kann der Genehmigung nur 
dann zustimmen, wenn die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile 
des Bodendenkmals durch Fachkräfte gewährleistet ist. Alle durch die Untersuchung 
entstehenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffes zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG  
M-V).  

 Das Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern hat mit Schreiben vom 14. 06. 
2002 das Gesamtvorhaben als eine ĂGenehmigungspflichtige MaÇnahmeñ eingestuft. Es gilt 
der § 7 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG M-V). 

 In der Planzeichnung sind Bereiche gekennzeichnet, in denen sich Bodendenkmale befinden. 
Die Veränderung oder Beseitigung von Bodendenkmalen kann nach § 7 DSchG M-V 
genehmigt werden, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und 
Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen 
anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V; GVBl. 
Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14. 01. 1998, S. 12 ff.). Über die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das 
Landesamt für Bodendenkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 
Die zu erteilenden Baugenehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden.  

 Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen gewährt die zuständige 
Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bad Doberan sowie das Landesamt für 
Bodendenkmalpflege, Schloss Wiligrad, 19069 Lübstorf. 

 Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines 
Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige.  

 
10.  Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt.  
 
11.  Der Hochwasserschutz ist vollständig gewährleistet. Vorhanden war eine Düne mit Teilen 

eines geschütteten Dammes mit einer Höhe von 4,4 m über Höhe Null (HN).  Mit der 
Realisierung der Vorhaben im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurde der 
Hochwasserschutz gewährleistet. Die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz einschließlich 
Fluttor und Fulgenbachschleuse sind abgeschlossen. Die bauseitige Abnahme erfolgte im Mai 
2002. Die Restleistungen wurden erbracht. 
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12. Ein Teil des Plangeltungsbereiches befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III B der 
Grundwasserfassung Bad Doberan - Kühlungsborn (Darstellung gemäß Flächennutzungs-
plan). 

 
13. Ein Teil des Plangeltungsbereiches befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂK¿hlungñ  

(LSG-K). Zur Realisierung des öffentlichen Parkplatzes und der Molli-Haltestelle ĂFulgenñ ist 
keine Herausnahme aus dem LSG-Kühlung oder gemäß § 7 der Verordnung über das LSG-
Kühlung vom 22. 03. 2000 (eine Befreiung zu § 4 Abs. 2 Nr. 11 baugenehmigungspflichtige 
Anlagen) erforderlich. 

 
14. Die fachspezifischen Hinweise zum Planungsgebiet durch den Geologischen Dienst lauten: 

-  Der oberflächennahe geologische Untergrund besteht im Plangebiet überwiegend aus 
nichtbindigen und bindigen Sedimenten, die grundsätzlich einen tragfähigen Baugrund  
darstellen. 

 
 -  Der obere Grundwasserleiter ist im Plangebiet vor flächenhaft eindringenden Schadstoffen 

in Teilflächen nicht geschützt. 

 
 -  Der Flurabstand des oberen zusammenhängenden Grundwasserleiters beträgt im 

ungeschützten Grundwasserbereich < 2 m (Niederungsbereich des Bollhäger Fließes), 
andernfalls > 5 - 10 m. Die Grundwasserfließrichtung orientiert sich nach Norden. 

 
15. Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. Bebauung Bohrungen niedergebracht 

werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V meldepflichtig ((§§ 4 und 5 Lagerstättengesetz vom 14. 12. 1934 (RGBl. I 
S. 1223) i. d. F. des BGBl. III 750 ï 1, geä. d. Ges. vom 02. 03. 1974 (BGBl. I S. 469)). 

 
16.   Im Plangeltungsbereich befindet sich eine Waldfläche im forstrechtlichen Sinn (ca. 825 m²). 

Sie wird für die Hafenverwaltung benötigt. Der Eingriff in die Waldfläche wird ausgeglichen.  
 
17. Der öffentliche Parkplatz grenzt im Norden an Wald (zum Waldabstand sind Sonder-

regelungen erforderlich). Im 10-m-Abstand zum Wald sind keine Parkplatzbefestigungen 
zulässig.  

 Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn bzw. der Parkplatz-Eigentümer wird mit dem Forstamt Bad 
Doberan einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abschließen, der zur Übernahme der waldseitigen 
Gefahrenlast gegenüber dem angrenzenden Küstenschutzwald verpflichtet. Im Grundbuch 
sind entsprechende Eintragungen vorzunehmen.  

 
18. Die südliche Grenze des B-Plan-Gebietes liegt in einer Länge von rund 850 m neben dem 

Gleis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH & Co (MBB). 
 Hier ist folgendes zu beachten: 
 
 a) Bei Bebauungen von Grundstücken mit einer Bahnanlage als Nachbargrundstück sind  
   grundsätzlich die Bestimmungen der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern ein- 
   zuhalten. Dabei wird dem Bau von festen Gebäuden direkt auf die Grundstücksgrenze  
   i.d.R. auch in Ausnahmefällen nicht zugestimmt. 
 
 b) Bestehende Bahnseitengräben und Freileitungen dürfen durch die Bebauung nicht beein- 
   flusst werden. 
 
 c) Für die Zu- und Abführung von Medien - wie Gas, Wasser, Strom (auch zeitweise) über 
   das Bahngrundstück - sind grundsätzlich gesonderte Anträge beim Bahneigentümer erfor- 
   derlich. 
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 d) Während der Bauphase darf das Bahngelände nicht für Baustraßen, Gerüste, Schalun- 
   gen, Baukräne, Drainagen usw. in Anspruch genommen werden. Ggf. sind Absperrungen 
   zur Sicherung der Bauarbeiter zu errichten. 
 
 e) Durch die Bebauung dürfen keine neuen Bahnübergänge für Zuwegungen oder Zufahrten 
   (auch zeitweise für die Bauphase) entstehen! 
 
 f) Brandempfindliche Dächer z. B. Strohdächer dürfen in unmittelbarer Nähe zu Bahnanla- 
   gen nicht neu errichtet werden. 
 
 g) Grünanlagen wie Sichtschutzhecken, Bäume usw. sind so zu pflanzen bzw. zu  pflegen, 
   dass das Bahngelände von jeglichem Bewuchs und von hereinragenden Ästen freigehal- 
   ten wird! 
 
 h) Die Grundstücksnutzer/-besitzer sollten auf die gegebenen Geräusch- und Rauchemis- 
   sionen durch den Zugbetrieb (Fahr-, Pfeif-, und Läutegeräusche) hingewiesen werden  
   und ggf. einen Ausschluss späterer Beschwerden erklären. Eine Verringerung der beste- 
   henden  Immissionen ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Durch den Einsatz anderer 
   Fahrzeuge können andere Immissionen entstehen. 
 
 i) Besondere Bestimmungen gelten, wenn sich das zu bebauende Grundstück in der Nähe 
   eines Bahnüberganges befindet. Hier sind entsprechend der vorhandenen Sicherungs- 
   anlage und der Fahrgeschwindigkeiten von Straßen- und Schienenfahrzeugen die Sicht- 
   flächen in der vorgeschriebenen Größe von jeglicher Bebauung freizuhalten! 
 
 j) Unabhängig von den Aussagen unter a) bis i) muss jedes Vorhaben nach Vorlage der  
    Bauunterlagen beim Kleinbahnbetreiber individuell geprüft werden. 
 
Der Landesbevollmächtigte für Bahnaufsicht (LfB) gibt folgende zusätzliche Hinweise: 
 
1. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Bahnbetriebes der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli 

GmbH & Co (MBB) darf durch die Baudurchführung als auch durch die spätere Gestaltung der 
Anlagen nicht gemindert werden. Die Standsicherheit der Bahnanlagen muss gewahrt bleiben, 
ebenso die Funktionalität aller Entwässerungsanlagen. 

 
2. Es muss wirksam verhindert werden, dass Straßenfahrzeuge oder Fußgänger in den 

Gefahrenbereich der Gleise gelangen können. 
 
3. Bahnübergänge sind kritische Punkte, besonders dann, wenn Straßen innerhalb der 

Räumstrecke in die kreuzende Straße einmünden. Die Kreuzungsanlage muss bau- und 
verkehrstechnisch so gestaltet werden, dass alle Straßenverkehrsteilnehmer den 
Gefahrenbereich der Gleise jederzeit räumen können. Die MBB und der LfB sollten daher 
frühestmöglich in die Planung der Kreuzungsanlage am Bahnübergang einbezogen werden. 
Die MBB plant, am Bahnübergang Cubanzestraße eine technische Sicherung zu errichten. Die 
Planungen hierzu müssen mit der Straßenplanung abgestimmt werden. Bis zur Errichtung der 
technischen Sicherung muss die Sicherheit am Bahnübergang durch die Sicherungsart 
Übersicht auf die Bahnstrecke in Verbindung mit hörbaren Signalen gewährleistet werden. 

 
4. Alle Ausführungsplanungen der Baumaßnahmen, die in unmittelbaren Zusammenhang zu den 

Bahnanlagen der MBB stehen, sind dem LfB zur eisenbahntechnischen Prüfung und 
Zustimmung vorzulegen. Mit den Planunterlagen ist die Stellungnahme des Eisenbahn-
betriebsleiters der MBB einzureichen.  
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4. Art und Maß der baulichen Nutzung: 
 
Öffentliche Verkehrsflächen allgemeiner und besonderer Zweckbestimmung erschließen die 
Baugebiete und gliedern unter Beachtung des Fulgenbaches den Plangeltungsbereich in  acht 
Baufelder (BF) und fünf Grünflächen. 
Der Hochwasserschutz wird durch eine Hochwasserschutzanlage gewährleistet. Die Fläche für die 
Hochwasserschutzanlage gilt als Fläche mit besonderem Nutzungszweck. 
 
Die Baufelder 1, 2 und 3 bilden den baulichen Abschluss des Fremdenverkehrsgebietes der Stadt 
Ostseebad Kühlungsborn. Dieses findet mit dem Verlauf des Fulgenbaches einen natürlichen 
Abschluss, wobei für das Baufeld 1 ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt ist.  Hier wurden 
bereits Bauanträge für Eigenheime gestellt.  
 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im WA für 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen 
sind hier nicht zulässig (siehe textliche Festsetzung). Diese Nutzungen sind in den angrenzenden 
Baufeldern zu realisieren oder aus städtebaulichen Gründen hier nicht einzuordnen. 
  
Die Höhe der baulichen Anlagen wurde durch Vorgaben zur Anzahl der Vollgeschosse, zur 
Gebäudehöhe und zur Dachneigung begrenzt, um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu 
vermeiden und wirtschaftliche wie architektonische Gestaltung zu ermöglichen.  
In den Baufeldern 2, 3 und 4 sind unterirdische Stellplatzanlagen zulässig, damit können die 
Vorgärten Pkw-frei gestaltet werden.  
 
Zwischen der Geländeoberkante des Baufeldes 4 (ca. 4,4 m) und der Oberkante Fahrbahn der 
künftigen Cubanzestraße (ca. 2,5 m) besteht ein Höhenunterschied von fast 2 m, der den Bau von 
Untergeschossen in dem Baufeld 4  gestattet. Diese Untergeschosse können auch als Garagen 
genutzt werden. Das Untergeschoss zählt hier nicht als Vollgeschoss, da die Oberkante des 
Geländes neben der Promenade und nicht die tieferliegende parallelgeführte Straße die 
Bezugsfläche ist. 
 
In den Baufeldern 2, 4, 5 und 6 können in vorgegebenen Bereichen hochbauliche Anlagen dicht an 
die landseitige Grenze der Promenade herangebaut werden, sofern die baulichen Anforderungen 
an die Hochwasserschutzanlage erfüllt werden.  
 
Ferienwohnungen (FW) sind nur zulässig, wenn sie auf Dauer einem wechselnden Personenkreis 
zur Erholung dienen. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn begrenzt durch textliche Festsetzungen 
die Anzahl von Ferienwohnungen bzw. Betten (4 Betten je Ferienwohnung gemäß Vorgabe aus 
der Landesplanerischen Beurteilung).  
Die Anzahl der Ferienwohnungen ist den Baufeldern 2 und 3 wie folgt zugeordnet: BF 2 = 40 FW / 
160 Betten, BF 3 = 85 FW / 340 Betten (Verhältnismäßigkeit der überbaubaren 
Grundstücksflächen).  



Stadt Ostseebad Kühlungsborn                     Bebauungsplan Nr. 17                               Begründung 
                                                                                                                          

 

 
12 

 
 

Flächenbilanz: 
 
 
 
 

  
Größe in m² 

 

  
 

% 
 
 

 
Hochwasserschutzanlagen: 

 
  

 
4.577 

 
5,8 

Wohngebietsflächen: 
Baufeld 1 
 

 
 3.982 

 

 
 

 

Sonderbauflächen: 
Baufeld 2 
Baufeld 3 
Baufeld 4 
Baufeld 5 
Baufeld 6 
Baufeld 7 
Baufeld 8 

 
 6.370 
 8.241 
 5.820 
 1.400 
   753 
 1.490 
 6.014 
30.088 

  

Bauflächen gesamt:  34.365 
 

43,9 

Straßenverkehrsflächen: 
Hafenstraße I 
 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung: 

Parkplatzflächen: 
Mischverkehrsfläche: 
Promenade: 
Fuß- und Radweg: 
 
 

11.359 
2.559 

 
 

5.476 
    19.377 

3.599 
440 

25.975 

  

Straßenflächen gesamt:  28.564 
 

36,5 

 
Flächen für Bahnanlagen: 
 

  
1.285 

 
1,6 

 
Versorgungsflächen: 
 

             
 
 

 
  250 

 
0,3 

Grünflächen: 
private Grünflächen: 
 

 
 
  

 
8.230 

 
10,5 

 
Wasserflächen: 
 

 
 

 
1.073 

 
1,4 

 
Geltungsbereich: 

 
 
 

 
78.344 

 
100,0 
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Übersicht zu Gebäudehöhen: 
 
 OK 

Gelände 
m über HN 

Traufhöhe 
 
      m 

Firsthöhe 
Gebäude- 
oberkante 
      m 

Gesamt- 
höhe 
über HN 

 
1. Bestand außerhalb des PGB: 
1.1 Wohnhäuser an Cubanzestraße 
1.2 Hotel SKAN-TOURS 

 
 

3,0 
4,5 

 
 

4,5 

 
 

10,0 

 
 

13,0 
23,5 

 
2. Bestand im Plangeltungsbereich (PGB): 
2.1 BF 6: Mehrzweckgebäude 

 
 

4,2 

 
 

4,0 

 
 

9,0 

 
 

13,2 

2.2 BF 7: Wohnhaus 4,2 5,0 9,0 13,2 

 
3. Planung im PGB: 
BF 1:   Wohnhäuser 
BF 2:   Ferienwohnungen 
BF 3:   Ferienwohnungen / Hotel 
BF 4:   Hafentourismus 
BF 5:   Hafenverwaltung 
BF 6:   Strandversorgung       
BF 7:   Bootsservice / Hafentourismus 
BF 8:   Bootshallen / Bootsservice 

 
 

4,0 
4,4 
3,6 
4,4 
5,5 
4,4 
4,0 
2,5 

 
 

4,0 

 
 

  9,5 
  9,0 
10,0 
  7,0 
  7,0 
  9,0 
  7,0 
  9,0 

 
 

13,5 
13,4 
13,6 
11,4 
12,5 
13,4 
11,0 
11,5 

 
Die Höhenfestsetzungen begrenzen die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und verhelfen 
den Gebäuden für die Hafenverwaltung und den Hafentourismus zu städtebaulich dominanter 
Wirkung. Die Höhe für Bootshallen ergibt sich aus der erforderlichen lichten Raumhöhe. 
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5. Städtebauliche und architektonische Gestaltung: 
 
Um unnötige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu vermeiden, werden je Baufeld die 
Gebäudelängen durch Baugrenzen eingeschränkt und Bezugshöhe, Anzahl der Vollgeschosse, 
Dachneigung und maximale Gebäudehöhen festgesetzt und dabei die Höhe der Hafenpromenade 
(4,4 m über HN) beachtet.  
 
Zur Erreichung einer standortspezifischen städtebaulichen Ordnung wurden 
 
-  das Hafenmeistergebäude nahe dem Hafenvorgelände und dicht an der Promenade angeordnet, 
 
-  die Hafentourismusgebäude mit 1 Vollgeschoss und zulässigem Dachausbau auf die 

Promenadenhöhe von 4,4 m über HN gestellt, 
 
- die Ferienhausanlagen senkrecht bzw. parallel zur Promenade angeordnet, 
 
- am Fulgenbach beidseitig Grünflächen erhalten und mit Randböschungen versehen, die einen 

Niederschlags-Rückstau ermöglichen und das Überspülen angrenzender Bauflächen verhindern 
(Stauhöhe ca. 1m), 

 
- die Dachneigungen je Baufeld differenziert festgesetzt, wobei ausgehend von den Dachnei- 

gungen des SKAN-TOURS-Gebäudeensembles die Baufelder 1, 4 und 5 maximal 45 Grad 
Dachneigung haben können, während in den Baufeldern 2 und 8 nur flachere Dächer mit 
maximal 23 bzw. 15 Grad zulässig sind.  

 
Die Baugrenzen in den Baufeldern 2, 4 und 8 wurden so festgelegt, dass freie Durchblicke zum 
Hafen möglich sind. 
 
Die Promenade am Hafenbecken wurde durchgängig in einer Mindesthöhe von 4,4 m über HN 
gestaltet.  
 
Der Höhenunterschied am Baufeld 4 (ca. 2 m) zwischen der Hafenpromenade im Norden und der 
Erschließungsstraße (Fulgen II) ermöglicht die Ausbildung der Mischverkehrsfläche als sog. untere 
Promenade mit attraktiven Nutzungen und Gestaltungen. 
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6. Eingriffe in Natur und Landschaft und Ausgleichsmaßnahmen 
 
 
Grünordnung:  
 
Der Yachthafen wurde am östlichen Rand des Stadtgebietes von Kühlungsborn-Ost im Anschluss 
an die vorhandene Bebauung errichtet. Die geplante Bebauung, die sich an den Hafen anschließt  
erstreckt sich im Mündungsbereich des Fulgenbachs. 
 
 
Grünflächen 
 
Innerhalb der ºffentlichen Gr¿nflªchen, mit der Zweckbestimmung ĂWiese, naturbelassenñ sind die 
außerhalb der Hochwasserschutzanlagen liegenden Bereiche durch Vernässung/ 
Regenwasserrückhaltung als Feuchtwiese zu erhalten und zu entwickeln. 
 
 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Für die Verkehrsflächen sowie die Grünflächen werden teilweise Anpflanzgebote für Bäume, 
festgesetzt, die sich auf einen bestimmten Flächenanteil bzw. Einzelstandort beziehen. Damit 
werden neue Grünzäsuren entlang von Funktionsgrenzen geschaffen. Gleichzeitig soll aber die 
Nutzbarkeit der Flächen nicht unnötig eingeschränkt werden. Mit der Differenzierung der 
Bezugsgrößen sollen unterschiedliche Dichten in den Grünstrukturen erreicht werden.  
Die Grünfläche im zentralen Bereich des B-Planes bietet einer Vielzahl von Lebewesen einen 
Lebensraum und stellt ein wichtiges Verbindungsglied zwischen dem Siedlungsgrün und dem 
Landschaftsraum dar.  
Innerhalb der Baufelder sollen die nicht überbaubaren Grundstücksflächen  intensiv begrünt 
werden.  
Für die Anpflanzgebote werden Mindestqualitäten des Pflanzenmaterials festgesetzt, um ein gutes 
Anwachsen und eine stabile Entwicklung der Pflanzungen zu sichern. Diesem Ziel dient auch die 
Festsetzung einer Mindestgröße der Baumscheiben.     
Die Pflanzenauswahl für die Anpflanzgebote wird eingeschränkt, damit eine landschaftsgerechte 
Begrünung des Gebietes erfolgen kann. In den Festsetzungen wird die Verwendung von 
heimischen und standortgerechten Gehölzen vorgeschrieben.  
 
 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 
 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorhandenen Großgrün- und Vegetationsstrukturen 
wie Bäume und Gehölzflächen sollen möglichst erhalten werden. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft, Ausgleich und Ersatz 
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen erhebliche und nachhaltige 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Diese entstehenden Eingriffe sind zu untersuchen 
und es sind Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich festzulegen. 
 
Mit dem Bebauungsplan konnte nur ein Anteil der Grünstrukturen mit dem Gebot der Erhaltung 
festgesetzt werden.  
Eingriffe entstehen durch die neue Bebauung/ Versiegelung und durch die Neuanlage von 
Verkehrsflächen.  
Die Eingriffe können durch die Anpflanzungen von Gehölzen und Straßenbäumen nur teilweise 
innerhalb des B-Plangebietes ausgeglichen werden. Weitere Ersatzmaßnahmen außerhalb des B-
Plangebietes sind notwendig.  
 
Die detaillierte Bilanzierung der Eingriffe erfolgt auf den folgenden Seiten. 
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6.1 Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist gemäß § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 
Verbindung mit § 14 des Landesnaturschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LNatG M-V) die 
Eingriffsregelung zu überprüfen. Das bedeutet, daß die sich aus der Umsetzung der Planung 
ergebenden Eingriffe in Natur und Landschaft in Hinblick auf ihre Zulässigkeit zu untersuchen sind, 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Minderung festgelegt sowie für unvermeidbare, aber 
zulässige Eingriffe Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz festgesetzt werden müssen.  
 
Kurzbeschreibung der Eingriffe 
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß 
§ 18 Abs. 1 BNatSchG: 
 ĂEingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Verªnderungen der 

Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kºnnen.ñ 

Der Verursacher hat die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nach § 19 Abs. 2 
BNatSchG auszugleichen. Ausgeglichen ist der Eingriff dann, wenn nach seiner Beendigung keine 
erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
 
Bei dem Baufeld Nr.: 1 handelt es sich um eine Fläche, die nach § 34 Abs.4, Satz 1 Nr.: 1 und  
Nr.: 3 BauGB Ă... im Zusammenhang bebauter Ortsteile ...ñ zulªssig ist. Dementsprechend ist ein 
Ausgleich gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB nicht erforderlich: 
 ĂEin Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe ... zulªssig waren.ñ 
 
Die Baufelder Nr. 6 und 7 definieren bestehende bauliche Anlagen in der Art und der Intensität der 
baulichen Nutzung wie sie im Bestand schon vorhanden sind. Durch die getroffenen 
Festsetzungen gelten eventuelle bauliche Veränderungen auf dieser Fläche nicht als Eingriff, weil 
sie nicht über die Bestandsituation hinaus gehen.  
 
Der Bebauungsplan sieht auf einer Fläche von ca. 7,9 ha den Bau eines Sondergebietes vor. Der 
Eingriffsraum, der sich an den bestehenden östlichen Ortsrand anschließt, wird durch folgende 
Eingriffsmaßnahmen charakterisiert:                         

- Schaffung neuer baulicher Anlagen jeglicher Art 
- Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
- Bau von Erschließungsstraßen und Fußwegen 
- Bau von Nebenanlagen, Stellplätzen, etc. 
- Anlage von Grünflächen zur Zwischenbegrünung 
- Änderung der Zweckbestimmung bestehender Grünflächen 

 
Methodik 
Die Untersuchung der Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage des Entwurfes òHinweise zur 
Eingriffsregelungò,  erstellt vom Landesamt f¿r Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern (Juni 
1999). 
Neben der Erfassung des Zustandes von Natur und Landschaft anhand der Landschaftsfaktoren, 
der Landschaftselemente sowie der Funktionen sind die vorhabenbedingten Wirkungen und die 
dadurch verursachten potentiellen Beeinträchtigungen der Funktionen in jedem Einzelfall zu 
ermitteln. Erst in der Korrelation der Wirkungen, die von einem Vorhaben ausgehen, und der 
jeweils betroffenen Funktion in ihrer spezifischen Qualität und Empfindlichkeit kommt es zu 
Veränderungen und ggf. zu Beeinträchtigungen der Funktionen bzw. ihrer Ausprägung. Zur 
Berücksichtigung ökologischer Wirkungszusammenhänge soll eine landschaftsfaktor- und 
funktionsübergreifende Betrachtung erfolgen.  
Hinsichtlich der wirkungsbedingten potentiellen Beeinträchtigungen ist zwischen Flächenverlusten 
(Bodenversiegelung), Funktionsverlusten (z.B. Biotopbeseitigungen, Artenverluste) und 
Funktionsminderung (z.B. Beeinträchtigungen von Biotopen und Arten) zu unterscheiden. Bei der 
Ermittlung und Beschreibung vorhabenbedingter potentieller Wirkfaktoren ist vom zu beurteilenden 
Vorhaben im Einzelfall auszugehen. Für jeden Einzelfall ist dazu ein spezifischer Wirkungskatalog 
zusammenzustellen. Um zu einer Verfahrensbeschleunigung, Vereinheitlichung und zur Sicherung 
der Vollständigkeit der zu betrachtenden Wirkungen zu gelangen, wird für jeden Vorhabenstyp ein 
potentieller Wirkungskatalog in Form von Checklisten (Anlage 8, òHinweise zur Eingriffsregelungò) 
vorgelegt.  
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Neben den vorhabenbedingten Beeinträchtigungen sind auch die positiven Wirkungen der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu prognostizieren. 
 
 
Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationserfordernisses 
 
Die Bewertung wurde in der folgenden Tabelle zusammen gefasst. Dabei wird der Biotoptyp 
differenziert nach dem Versiegelungsgrad eingeschätzt, der sich aus der festgesetzten 
Grundflächenzahl (GRZ) der Bebauungsfläche ergibt.  
 
Zum besseren Verständnis vorab folgende Begriffsdefinitionen: 
Wertstufen: Die Bestandserfassung wird entsprechend der Anlage 9 ĂHinweise zur 
Eingriffsregelungñ nach Stufen bewertet. Im Biotoptypenkatalog (Anlage 9) ist eine Bewertung auf 
der Grundlage der Regenerationsfªhigkeit sowie der regionalen Einstufung der ĂRoten Liste der 
gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschlandñ vorgenommen worden. 
Kompensationsfaktor: Dieser Faktor stellt das Kompensationserfordernis dar, das sich 
unmittelbar aus den Wertstufen ergibt. Bei der Werteinstufung Ă0ñ sind Kompensations-
erfordernisse je nach gesonderter Wertansprache in Dezimalzahlen zu ermitteln. 
Versiegelungsfaktor: Grundlage sind die Grundflächenzahlen, die den Eingriff in seiner maximal 
möglichen Auswirkung im Bebauungsplan festsetzen. Entsprechend der Grundflächenzahl werden 
die Biotoptypen in den folgenden Tabellen in vollversiegelte und unversiegelte Flächen geteilt, 
damit soll eine optimale Einschätzung des maximal möglichen Eingriffs garantiert werden. Bei 
Vollversiegelungen erhöht sich das Kompensationserfordernis um den Faktor 0,5, bei 
Teilversiegelungen um 0,2 (ĂHinweise zur Eingriffsregelungñ, Anlage 10, Pkt. 2.4.1). 
Störungsgrad: Die Lage von Flächen in einem durch Störungen bereits belasteten oder noch nicht 
belasteten Raum bestimmt maßgeblich des Entwicklungspotential der Werte. Bestehen Störungen 
(z.B. vorh. Bauflächen, Verkehrsanlagen) an zu bewertenden Biotoptypen, sind Vorbelastungen 
gegeben, die im Einzelfall eine Abnahme des ermittelten Kompensationserfordernisses 
rechtfertigen. Umgekehrt macht die vorhabensbedingte Betroffenheit eines bislang störungsarmen 
bzw. -freien Landschaftsraumes eine Zunahme des Kompensationserfordernisses notwendig.  
Wertfaktor: Ausgehend vom Bestand wurden die Eingriffsflächen quantitativ und qualitativ mit 
ihren Funktionen erfasst. Unter Beachtung der unterschiedlich wirkenden Faktoren auf die vom 
Vorhaben betroffenen Biotoptypen wurde der tatsächliche Wert als Wertfaktor ermittelt. Dieser 
stellt das Produkt aus der Summe Kompensationsfaktor und Versiegelungsfaktor mit Störungsgrad 
dar, er wird zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs ins Verhältnis zu der Fläche des 
entsprechenden Biotoptyps gesetzt.  
Flächenäquivalent: Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs führt zu einem Flächenäquivalent 
für die vom Eingriff beanspruchten Biotoptypen. 
Schutzstatus: § - Geschützes Biotop gemäß § 20 LNatG M-V; BWB ï weiterer besonders 
wertvoller Biotoptyp 
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Baufeld 8 GRZ 0,8

Ruderalgebüsch                  2.1.4 2200 m² 3

   Vollversiegelte Fläche § 1760 m² 4 0,5 0,75 3,375 5940

   unversiegelte Flächen 440 m² 4 0 0,75 3 1320

Älterer Einzelbaum 2.7.1 50 m² 4

   Vollversiegelte Fläche 40 m² 8 0,5 0,75 6,375 255

   unversiegelte Flächen 10 m² 8 0 0,75 6 60

Jüngerer Einzelbaum 2.7.2 320 m² 1

   Vollversiegelte Fläche 256 m² 1 0,5 0,75 1,125 288

   unversiegelte Flächen 64 m² 1 0 0,75 0,75 48

Schilf-Landröhricht 6.2.2 1020 m² 2

   Vollversiegelte Fläche § 816 m² 2 0,5 0,75 1,875 1530

   unversiegelte Flächen 204 m² 2 0 0,75 1,5 306

Naßwiese eutropher Moorstandorte 9.1.2 2930 m² 3

   Vollversiegelte Fläche § 2344 m² 4 0,5 0,75 3,375 7911

   unversiegelte Flächen 586 m² 4 0 0,75 3 1758

Intensivgrünland Mineralstandorte 9.3.2 620 m² 1

   Vollversiegelte Fläche 496 m² 1 0,5 0,75 1,125 558

   unversiegelte Flächen 124 m² 1 0 0,75 0,75 93

Wirtschaftsweg, unversiegelt 14.7.3 1440 m² 0

   Vollversiegelte Fläche 1152 m² 0,3 0,5 1 0,8 922

   unversiegelte Flächen 288 m² 0,3 0 1 0,3 86

Flächenäquivalent Baufeld 8  20760

Hochwasserschutzanlage

Intensivgenutzter Sandstrand 3.6.5 2234 m² 1 1 0,5 1 1,5 3351

Deich/ Damm 14.9.1 1820 m²

Sandkliff                             § 3.9.3 290 m² 4 8 0,5 1 8,5 2465

Flächenäquivalent Hochwasserschutzanlage 5816

Verkehrsflächen

Hafenvorfläche, incl. Tankstelle

Flachwasserzone der Ostsee 3.1.4 2730 m² 4 8 0,5 1 8,5 23205

Intensivgenutzter Sandstrand 3.6.5 1810 m² 1 1 0,5 1 1,5 2715

Straßenverkehrsflächen

Älterer Einzelbaum              2.7.1 300 m² 4 8 0,5 0,75 6,375 1912,5

Intensivgenutzter Sandstrand 3.6.5 65 m² 1 1 0,5 0,75 1,125 73,125

Beeinträchtigter Bach    BWB 4.3.2 260 m² 2 2 0,5 0,75 1,875 487,5

Schilf-Landröhricht              § 6.2.2 1430 m² 2 2 0,5 0,75 1,875 2681,25

Naßwiese eutropher Moorstandorte§ 9.1.2 2320 m² 3 4 0,5 0,75 3,375 7830

Frischweide 9.2.2 4170 m² 4 6 0,5 0,75 4,875 20328,8

Intensivgrünland Mineralstandorte 9.3.2 170 m² 1 1 0,5 0,75 1,125 191,25

Ruderale Staudenflur 10.1.2 370 m² 2 2 0,5 0,75 1,875 693,75

Nutzgarten 13.8.3 1230 m² 0 0,8 0,5 1 1,3 1599

Wirtschaftsweg, unversiegelt 14.7.3 130 m² 0 0,3 0,5 1 0,8 104

Flächenäquivalent Verkehrsflächen 61821
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Das Flächenäquivalent für die vom Eingriff beanspruchten Biotoptypen beträgt 139.583 m². 
 
  
Erläuterungen zum Kompensationsfaktor:  
Die Flächenangaben beziehen sich jeweils auf die innerhalb des B-Plangebietes befindlichen 
Biotoptypen und von Eingriffen betroffenen Biotopflächen. Eingriffe durch Versiegelung werden für 
die Biotopflächen mit den festgesetzten GRZ-en angesetzt.  
Der Versiegelungsfaktor beträgt 0,5, unabhängig vom Kompensationsfaktor.  
Die Frischweide ist mit dem Wert 4 angegeben und müsste laut der Anleitung einen 
Kompensationsfaktor von 8 erhalten. Da es aber eine sehr zerschnittene kleine Teilfläche ist, wird 
der Kompensationsfaktor für diesen Biotoptypen innerhalb des Plangeltungsbereiches auf 6 
festgelegt. Störungsgrad, Versiegelungs- und Korrekturfaktor sind wie bereits oben beschrieben 
ermittelt.  
Der Biotoptyp Nutzgarten hat entsprechend der Bewertung in o.g. Anleitung keinen Wert, da die 
Nutzgärten aber im Untersuchungsraum eine gut ausgeprägte Vegetationsform besitzen, werden 
sie mit einem Kompensationsfaktor von 0,8 bewertet. 
Die Ruderale Staudenflur ist mit dem Wert 2/3 in o.g. Anleitung bewertet worden, jedoch aufgrund 
der Kleinflächigkeit im Wert auf 2 reduziert. Kompensations-, Versiegelungs- und Korrekturfaktor, 
Störungsgrad sind wie bereits oben beschrieben ermittelt. 
Alle weiteren Biotoptypen sind wie in der o. g. Anleitung charakterisiert und bewertet worden. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen in 
Boden, Natur und Landschaft, so dass nach dem Eingriff keine erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Generell hat die Wiederherstellung 
Vorrang vor der Neugestaltung. Die Kompensation dient der Herstellung gleichartiger und damit 
gleichwertiger Funktionsausprägungen des Naturhaushaltes. Der Kompensationsumfang orientiert 
sich an der Beeinträchtigung und an der vorhandenen Wertigkeit der zur Kompensation dienenden 
Flächen (Vorwertigkeit). Die dem Ausgleich dienenden Flächen müssen in räumlich-funktionellem 
Zusammenhang zu den beeinträchtigten Flächen stehen. Maßnahmen, die sich nicht unmittelbar  
aus der Eingriffsregelung ergeben, sondern regelmäßig erforderlich sind (z.B. 
Gestaltungsmaßnahmen), sind in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gesondert zu kennzeichnen.  
Ein Ausgleich der baubedingten Auswirkungen auf das Arten- und Biotoppotential ist teilweise 
möglich.  
Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend der Festsetzungen im Textteil B des 
Bebauungsplanes vorgeschlagen und in die Bilanz eingestellt: 
 



Stadt Ostseebad Kühlungsborn                     Bebauungsplan Nr. 17                               Begründung 
                                                                                                                          

 

 
21 

 
Die Eingriffe können nicht innerhalb des Plangeltungsbereiches ausgeglichen werden, es ist sind 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsgebietes auf den Flurstücken 239/2, 239/4, 245 
und 247 der Flur 2 erforderlich.  
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6.2 Ausgleichsmaßnahmen 
 

Anpflanzungen von Gehölzbeständen 
 

Zur Kompensation der vom Eingriff betroffenen Gebüsche/ Gehölzgruppen aus verschiedenen 
Gehölzgruppen ist auf den Flurstücken 239/2, 239/4 und 245 der Flur 2 im Stadtgebiet 
Kühlungsborn die Anlage verschiedener Gehölzbestände vorgesehen. Hiermit werden gleichzeitig 
positive Effekte für das Landschaftsbild erreicht. 
Die Initiierung der naturnahen Entwicklung erfolgt zunächst mit einem Umbruch der Grasnarbe.  
Für die verstreuten und in unterschiedlichen Abständen und Dichten Pflanzungen werden 
standorttypische einheimische Baum- und Straucharten verwendet.  
Die Pflanzenlisten orientieren sich an der potentiellen natürlichen Vegetation des Gebietes und an 
den in der Umgebung vorkommenden Gehölzarten. Die ´unbepflanzten´ Flächen sollen der 
natürlichen Entwicklung (Sukzession) überlassen werden. 
 

Entwicklung von Röhrichten und Gehölzbeständen in der Fulgenbachniederung 
 

Vom Eingriff des B-Planes sind auch Röhrichtflächen und seggenreiche Nasswiesen betroffen. Zur 
Kompensation dieser Verluste ist auf dem Flurstück 247 der Flur 2, Kühlungsborn, eine Fläche mit 
grundwassernahem Flurabstand die Entwicklung von derzeit intensiv genutzten Grünland zu 
Röhrichten und Gehölzbeständen vorgesehen. Diese wichtigen Biotopstrukturen bieten vielen 
Tieren einen Lebensraum. 
Die Initiierung der naturnahen Entwicklung erfolgt zunächst mit einem Umbruch der Grasnarbe.  
Durch diese Maßnahme werden Beeinträchtigungen des Klimas, der Luft, Landschaftsbild sowie 
Flora und Fauna kompensiert.  
Gleichzeitig wird der bestehende Bruchwald mit Röhrichtbeständen durch die Neuanlage dieses 
östlich verlaufenden Pufferstreifens vor Beeinträchtigungen geschützt und damit aufgewertet. 
 
Die Eingriffsverursacher sind sowohl für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz verantwortlich, als auch für den Erfolg dieser Maßnahmen. 
 


